
Rundschreiben Nr. 7 vom 17. April 2009 
 
Herrn Beauftragten für das Amt 
des Regionalverbandsdirektors 
Regionalverband Saarbrücken 
 
Frauen Landrätinnen, 
Herren Landräte 
der Landkreise des Saarlandes 
 
Frau Oberbürgermeisterin, 
Frauen Bürgermeisterinnen, 
Herren Oberbürgermeister, 
Herren Bürgermeister 
der Städte und Gemeinden des Saarlandes 
 
 
Konjunkturpakt Saar – kommunal – Rundschreiben Nr. 7 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Gestatten Sie mir nach Abschluss der Einzelberatungen mit den Kommunen weitere 
Ausführungen zur Umsetzung des Konjunkturpaktes Saar:  
 
Einzeltermine mit den saarländischen Kommunen: 
 
Am 9. April 2009 wurden die Einzelgespräche über die beabsichtigen Maßnahmen mit den 
Kommunen abgeschlossen. Aus den Einzelmaßnahmen wird nunmehr ein Programm 
zusammengestellt, das zur Zeit nochmals intensiv überprüft und dann der Lenkungsgruppe für 
den Konjunkturpakt Saar zur Entscheidung vorgelegt wird. Dieser Vorgang ist für den 24.4. 2009 
terminiert. 
 
Weitere Behandlung des Programms: 
 
Sobald die Entscheidung der Lenkungsgruppe zu den im Laufe der Einzelgespräche 
angesprochenen Einzelmaßnahmen vorliegt, werden den Kommunen die entsprechenden 
Datensätze unmittelbar elektronisch zugeleitet. Diese Datensätze bilden dann für die 
Kommunen die Grundlage für die Meldung der Einzelprojekte. Melden Sie in der Folge z.B. 
zunächst ein oder zwei Einzelprojekte, senden Sie uns bitte die entsprechenden Datensätze 
elektronisch in Ergänzung Ihres schriftlichen Einzelantrages (siehe nächsten Absatz) zu. 
 
Die Erarbeitung von Förderrichtlinien steht vor dem Abschluss, die Richtlinien werden in den 
nächsten Tagen sowohl der Staatssekretärsrunde als auch dem Ministerrat zur Entscheidung 
vorgelegt. Nach der Veröffentlichung werden die Richtlinien im Internet eingestellt.  
Der Richtlinie als Anlage beigefügt sind auch ein im Interesse der Kommunen „einfaches“ 
Formblatt für den Antrag, weitere wenige, aber notwendige Formulare und eine 
Projektvereinbarung für Ihre Meldung der Einzelprojekte.  
Diese Formulare werden nach Behandlung in der Lenkungsgruppe unmittelbar im Internet 
eingestellt - Sie können sie am Bildschirm ausfüllen, ausdrucken und uns als Einzelantrag 
zusenden (www.innen.saarland.de mit weiterer Verlinkung auf „Konjunkturpakt Saar“).  
 
 

http://www.innen.saarland.de/


Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern: 
Die Verwaltungsvereinbarung bezüglich des Zukunftsinvestitionsgesetzes ist am 2. April 2009 
nach Unterzeichnung aller Länder in Kraft getreten. Sie kann im Internet abgerufen werden.  
 
Anträge Dritter: 
 
Zur Klarstellung: die Kommunen sind alleinige Antragsteller. Sie stellen auch die Anträge für 
Dritte, die gemeindliche Aufgaben wahrnehmen. Die Antragsvoraussetzungen gelten in diesen 
Fällen für Dritte sinngemäß (z.B. Zusätzlichkeit, Verbot der Doppelförderung usw.). Die 
genehmigten Mittel werden dann zunächst den Kommunen als Empfänger zugehen, die 
ihrerseits diese Mittel an Dritte weiterleiten. 
 
Ich will darauf hinweisen, dass damit sowohl Anträge von Dritten als auch Auszahlungen von 
Zuwendungen an Dritte unmittelbar nicht möglich sind.  
 
 
Kommunales Winterprogramm für Straßen: 
 
Wie in den persönlichen Gesprächen vereinbart, werden die Bescheide für das kommunale 
Winterprogramm für Straßen in den nächsten Tagen an die Kommunen versendet. Ein Formblatt 
als Verwendungsnachweis wird dem Bescheid beigefügt sein. Das Formblatt wird auch im 
Internet zum Bearbeiten eingestellt. 
 
Beschlüsse des Gemeinderates/Stadtrates/Kreistages/Regionalversammlung bezüglich 
der Maßnahmen des Konjunkturprogrammes überhaupt: 
 
Für einige Kommunen liegen bereits Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften zu 
„von der Gemeinde beabsichtigten Maßnahmen im Konjunkturpakt Saar“ einschließlich der 
Prioritätensetzung hier vor. Diese Beschlüsse sind im Zusammenhang mit der 
kommunalaufsichtlichen Behandlung zur Kreditlinie von Vorteil. Ich bitte Sie herzlichst: sollten 
Sie Ihren Beschluss noch nicht hier vorgelegt haben, tun Sie dies. Sie kämen uns damit sehr 
entgegen – diese unbürokratische Handlungsweise würde das Verfahren vor allem in Ihrem 
Interesse beschleunigen.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Bernd Müller  
Ministerium für Inneres und Sport des Saarlandes  
Leiter des Referates C 5 
Kommunale Service- und Beratungsstelle 
Franz-Josef-Röder-Straße 21 
66119 Saarbrücken 
GERMANY 
 
Phone: +49 681-501-2190 
Fax: +49 681-501-2146  
E-Mail: b.mueller@innen.saarland.de <mailto:b.mueller@innen.saarland.de>  
Internet: http://www.innen.saarland.de 
  
 


